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Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 20: [Europäische Staatsanwaltschaft] Artikel 20: [Europäische Staatsanwaltschaft]

(1) Im Kampf gegen die schwere Kriminalität

mit grenzüberschreitenden Bezügen sowie die

illegalen Aktivitäten zum Nachteil der Interessen

der Union kann der Rat einstimmig nach Zus-

timmung des Europäischen Parlaments ein euro-

päisches Gesetz zur Einsetzung einer Europäis-

chen Staatsanwaltschaft bei Eurojust erlassen. Die

Europäische Staatsanwaltschaft ist zuständig für

Fahndung, strafrechtliche Verfolgung und Ankla-

geerhebung in Bezug auf Personen, die als Täter

oder Mittäter schwere Straftaten begangen haben,

wenn letztere mehrere Mitgliedstaaten betreffen,

oder Personen, die als Täter oder Mittäter

Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interes-

sen der Union begangen haben, wie sie in dem

Gesetz nach Absatz 2 aufgeführt sind. Die Euro-

päische Staatsanwaltschaft ist zuständig für die

Erhebung der öffentlichen Anklage vor den zus-

tändigen Gerichten der Mitgliedstaaten wegen

dieser Straftaten.

(1) Der Rat kann einstimmig nach Zustimmung

des Europäischen Parlaments durch Organakt die

Europäische Staatsanwaltschaft bei Eurojust als

eigene Behörde der Union errichten. Die Euro-

päische Staatsanwaltschaft ist zuständig für

Fahndung, strafrechtliche Verfolgung und Ankla-

geerhebung in Bezug auf Personen, die als Täter

oder Mittäter Straftaten begangen haben, wie sie

in einem Rahmengesetz nach Artikel 17 aufge-

führt sind. Die Europäische Staatsanwaltschaft ist

zuständig für die Erhebung der öffentlichen An-

klage vor den zuständigen Gerichten der

Mitgliedstaaten wegen dieser Straftaten.



(2) Das in Absatz 1 genannte Gesetz legt die

Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die

Modalitäten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die

für ihre Tätigkeit geltenden Vorschriften sowie

Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln

und für die gerichtliche Kontrolle der von der Eu-

ropäischen Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihrer

Aufgaben durchgeführten Verfahrenshandlungen

fest.

(2) Der in Absatz 1 genannte Organakt legt die

Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die

Modalitäten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die

für ihre Tätigkeit geltenden Vorschriften sowie

Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln

und für die gerichtliche Kontrolle der von der Eu-

ropäischen Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihrer

Aufgaben durchgeführten Verfahrenshandlungen

fest.

In dem Organakt nach Absatz 1 werden ferner

die Modalitäten für die Kontrolle der Tätigkeiten

von Europol durch das Europäische Parlament

und den Rat, an der die nationalen Parlamente

beteiligt werden, festgelegt.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die Nennung der Ziele der Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft in Satz 1 ist redundant.
Sie ergeben sich klar und eindeutig aus den Zuständigkeiten der Staatsanwaltschaft, wie sie in Satz
2 beschrieben werden. Stattdessen muss aber die Verfassung die Rechtsnatur der Staatsanwaltschaft
definieren. Als Unionsbehörde darf die Europäische Staatsanwaltschaft zudem nur für die Verfol-
gung solcher Handlungen zuständig sein, für die der Unionsgesetzgeber die Verfolgbarkeit bes-
timmt hat.

Absatz 2:
Keine Behörde der Union darf außerhalb der politischen Kontrolle durch den Unionsgesetzgeber
stehen.


